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Nr. 02 Freitag, 8. Februar 2008 19. Jahrgang

Amtsblatt der Stadt Lauscha

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in diesem Jahr begeht die Stadt Lauscha das 50-jährige
Jubiläum der Verleihung des Stadtrechts. 

Nachdem der Ortsvorstand bereits im Jahre 1906
umfangreiche Bemühungen unternommen hatte,
Lauscha in den Stand einer Stadt erheben zu lassen,
konnte sich mit dem 1. Januar 1958 Lauscha endlich
Stadt nennen. 

Der damals bereits 360 Jahre bestehende Ort zählte ca.
6.500 Einwohner und konnte jährlich ca. 80.000 Gäste
begrüßen. Davon verbrachten 5.000 bis 6.000 Ferien-
gäste einen vierzehntägigen Urlaub im Rahmen des
FDGB-Feriendienstes. 

2.000 Kinder besuchten ein Betriebsferienlager im schon
1953 anerkannten „Erholungsort der Werktätigen“.

Seinerzeit waren in der Gewerbekartei des Ortes rund
300 glasverarbeitende Handwerksbetriebe registriert,
welche sich zum Teil zu Genossenschaften zusammen-
geschlossen hatten. Lauscha war der größte Ort im Kreis
Neuhaus. 

Heute hat Lauscha nur noch 3.880 Einwohner (davon
850 im Ortsteil Ernstthal), die Gewerbekartei zählt 104
im Glasgewerbe tätige Betriebe (davon 22 im Ortsteil
Ernstthal). 

Jedoch lassen sich die Lebensverhältnisse nicht mehr mit
den damaligen vergleichen. Das Leben der Einwohner ist
in vielen Bereichen leichter geworden, aber auch
geschäftiger.

Bis zum Ende der 50er Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts wurde in Lauscha sehr viel Aufbauarbeit geleistet.
Das war vor allem Handarbeit. Die Chronik berichtet aus
diesen Jahren auszugsweise von folgenden Leistungen:

- Wiederherstellung der zerstörten Brücke im Unter-
land 1953

- Einweihung des Lauschensteinbrunnens 1953
- Weihe des Karl-Marx-Platzes als 1. NAW-Projekt

1953
- Einweihung des Jugendheimes „Philipp Müller“

auf der Eller 1954
- Eröffnung der Kinderkrippe 1954
- Pflasterung der Straße des Friedens 1954
- Einweihung des Stollenbrunnens 1955
- Inbetriebnahme des Ortsfunks 1955
- Pflasterung des Hüttenplatzes 1955
- Einweihung der Jugendherberge „Jupp Angenfort“

1955
- Eröffnung des Kinderhortes 1956
- Erstes Skispringen auf Kunststoffmatten 1957

Heute blicken wir mit Stolz auf die Jahre des Aufbaus
zurück. Deshalb gilt unser Bemühen zuerst der Erhal-
tung unseres Ortes und seiner Einrichtungen, Vereine,
typischen Gewerbe und Traditionen. 

Wir wollen das Jubiläumsjahr zum Anlass nehmen,
dieses Anliegen in besonderer Weise in das Bewusst-
sein der Bevölkerung und der Gäste zu bringen. Des-
halb werden über das gesamte Jahr hinweg verschiede-
ne Veranstaltungen im Zeichen des Jubiläums stehen.

Neben der Festveranstaltung am 2. Oktober 2008
möchte ich bereits heute auf die Veröffentlichung eines
Foto-Bildbandes und auf eine Kabinettausstellung zur
Ortsgeschichte im Museum für Glaskunst hinweisen. 

Weitere Termine entnehmen Sie bitte den folgenden
Ausgaben der „Lauschaer Zeitung“.

Ihr Bürgermeister Norbert Zitzmann
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AMTLICHER TEIL

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha

Inhaltsverzeichnis:

1. Amtlicher Teil
1.1 Amtliche Bekanntmachung der Stadt Lauscha
1.2 Amtliche Bekanntmachungen anderer Körperschaften

2. Nichtamtlicher Teil
2.1 Informationen  der Stadtverwaltung

3. Öffentlicher Teil

Es wird gebeten, bei Überweisungen unbedingt das auf dem
Steuerbescheid vermerkte Kassenzeichen anzugeben, damit Fehl-
buchungen und unnötige Rückfragen vermieden werden.

Steuerzahler, die die Stadtverwaltung Lauscha ermächtigt haben,
die Steuer durch das Abbuchungsverfahren einzuziehen, bitten
wir um Überprüfung, ob die angegebene Bankverbindung noch
korrekt ist.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass bei einer
Rückbuchung wegen falscher Bankverbindung automatisch eine
Gebühr fällig wird. Diese Rückbuchungsgebühr wird durch
unsere Bank veranlasst.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats nach
ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Lauscha
einzulegen. Die Frist für die Einlegung des Widerspruches
beginnt mit dem Ablauf des auf den Tag der Bekanntmachung die-
ser Allgemeinverfügung folgenden Tages.

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in ange-
messener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage
bei dem Verwaltungsgericht Meiningen schriftlich oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerich-
tes erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei
Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden,
außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere
Frist geboten ist.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Lauscha) und
den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und
Beweismittel sollen angeben, die angefochtene Verfügung soll in
Unterschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage und
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten
beigefügt werden.

Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit
des Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung der
festgesetzten Steuer nicht aufgehalten.

Lauscha, den 30. Januar 2008

Zitzmann
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
über die Festsetzung der Grundsteuer 2008

Der Stadtrat der Stadt Lauscha hat in seiner Sitzung am 28. Januar
2008 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 300 v.H. und die Hebe-
sätze der Grundsteuer B auf 330 v.H. festgesetzt.

Für das Kalenderjahr 2008 gelten somit die Hebesätze der Grund-
steuer A von 300 v.H. und Grundsteuer B von 330 v.H. bis zur
Bekanntgabe der Haushaltssatzung für das Jahr 2008 weiter (§ 61
Abs. 1 Nr. 2 ThürKO).

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrund-
lage (Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung
nicht geändert hat, wird deshalb durch diese öffentliche
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2008 in der zuletzt für
das Kalenderjahr 2007 veranlagten Höhe festgesetzt.

Die Steuern sind gemäß § 28 Abs. 1 GrStG zu je einem Viertel
ihres Jahresbetrages am 

15. Februar 15. August
15. Mai 15. November

fällig.

Kleinbeträge werden wie folgt fällig:

- Am 15. August in einem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00
Euro nicht übersteigt.

- Am 15. Februar und am 15. August zu je einer Hälfte des
Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

Auf Antrag kann die Grundsteuer auch in einem Jahresbetrag am
1. Juli gezahlt werden. Die Änderung muss spätestens bis zum
30. September des vorangehenden Jahres beantragt werden.

Änderungen der Grundsteuer

Haben sich 2008 Änderungen der Grundsteuermessbeträge und
somit der Grundsteuerzahlungen ergeben, werden die Bescheide
für das Jahr 2008 zugeschickt.

Zahlungen

Einzahlungen können auf unser Konto erfolgen

Konto-Nr. 877 780 700
BLZ 783 400 91
Institut Commerzbank Sonneberg
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Gemeinsamer Flächennutzungsplan
nach § 204 (1) BauGB

für die Städte Neuhaus am Rennweg und Lauscha

Betr.: Gemeinsamer Flächennutzungsplan für die Städte
Neuhaus am Rennweg und Lauscha

Hier: Abwägungsbeschluss

Bezug: Entwurf zum Flächennutzungsplan
(Stand September 2007)

ABWÄGUNGSBESCHLUSS

Beschlussvorschlag

Alle im Rahmen des Planverfahrens zu beteiligenden Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden über die
erneute Offenlegung (19. November 2007 bis 3. Dezember 2007)
informiert. Um eine Stellungnahme wurden die von den Änderun-
gen berührten Behörden gebeten.

Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfes zum
Flächennutzungsplan vorgebrachten Stellungnahmen von Behör-
den und sonstigen Trägern öffentlicher Belange hat der Stadtrat
entsprechend Anlage 1 zu diesem Beschluss mit folgendem
Ergebnis geprüft:

Nach Abwägung der Belange untereinander und gegeneinander
werden die vorgebrachten Anregungen und Bedenken folgender
Behörden berücksichtigt (siehe Anlage 1):

- Landratsamt Sonneberg / Untere Naturschutzbehörde,
Untere Wasserbehörde

- Thüringer Landesverwaltungsamt / Raumordnung und
Landesplanung, Obere Wasserschutzbehörde

- Straßenbauamt Südwestthüringen
- Wehrbereichsverwaltung Ost

Den übrigen vorgebrachten Anregungen wird nach Abwägung der
Belange untereinander und gegeneinander nicht entsprochen
(siehe Anlage 1).

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben geant-
wortet, jedoch in ihrer Stellungnahme keine Bedenken und
Anregungen geäußert:

- Staatliches Umweltamt Gera
- Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie
- Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Meiningen
- Landwirtschaftsamt Hildburghausen
- Thüringer Bauernverband e.V.
- Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
- DB Services Immobilien GmbH
- GDMcom mbH
- Deutsche Telekom
- Thüringer Fernwasserversorgung
- Gemeinde Oberland am Rennsteig

Folgender Träger öffentlicher Belange wurde nachträglich am
Planverfahren beteiligt, hat jedoch nicht geantwortet. Es wird
davon ausgegangen, dass seitens der DRE keine Einwände gegen
die Planung vorliegen.

- Deutsche Regionaleisenbahn GmbH

Darüber hinaus wurden folgende Behörden, Träger öffentlicher
Belange und Nachbargemeinden über die erneute Offenlegung

informiert. In diesem Zusammenhang wurden die vorgenomme-
nen Planänderungen erläutert und eine eventuelle Betroffenheit
hinterfragt. 

Es erfolgte keine Rückmeldung. Die Stadt geht davon aus, dass die
von diesen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
wahrzunehmenden Belange von den vorgenommenen Planände-
rungen nicht berührt werden bzw. keine Einwände vorliegen.

- Thüringer Landesbergamt
- Landesbetrieb für Arbeitsschutz und

technischen Verbraucherschutz
- IHK Südthüringen
- Polizeiinspektion Sonneberg
- Thüringer Forstamt Neuhaus
- Thüringer Liegenschaftsmanagement
- Kreiskirchenamt Meiningen
- Eisenbahn Bundesamt
- DB Immobilien GmbH
- DB Netz AG
- Thüringer Eisenbahn GmbH
- Bundesvermögensamt
- Rennsteigwasser
- Wasserwerk Lauscha
- E.ON Thüringer Energie AG
- Vattenfall Europe Transmission
- Wärmeversorgung GmbH
- Verwaltung Naturpark Thüringer Wald
- BUND Thüringen
- NABU Thüringen
- Kulturbund für Europa e.V.
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.
- Grüne Liga e.V.
- Arbeitskreis Heimische Orchideen
- Landesjagdverband Thüringen e.V.
- Thüringer Landesangelfischereiverband e.V.
- Arbeitsgruppe Artenschutz e.V.
- Nachbargemeinden Cursdorf und Katzhütte
- Nachbargemeinden Piesau und Lichte
- Stadt Steinach, Gemeinde Steinheid
- Nachbargemeinden Siegmundsburg, Scheibe-Alsbach und

Goldisthal

Bürger und andere Planungsbetroffene haben während der Plan-
offenlegung zu den vorgenommenen Änderungen keine Anregun-
gen vorgebracht.

Das Planungsbüro wird beauftragt, die Träger öffentlicher Belan-
ge, die Bedenken und Anregungen geäußert haben, vom Ergebnis
der Abwägung in Kenntnis zu setzen. Bei der Vorlage zur Geneh-
migung des Flächennutzungsplanes sind die nicht berücksichtig-
ten Anregungen mit einer Stellungnahme (Anlage zum Beschluss)
beizufügen.

Begründung:

Der überarbeitete Entwurf des Gemeinsamen Flächennutzungs-
planes der Städte Neuhaus am Rennweg und Lauscha mit Begrün-
dung und Umweltbericht in der Fassung vom September 2007
wurde gemäß § 4a (3) BauGB erneut offengelegt. 

Die von den Änderungen betroffenen Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange wurden erneut beteiligt. Hierbei
wurde bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten
Sachverhalten abgegeben werden. Die Frist zur Stellungnahme
wurde auf zwei Wochen verkürzt.
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Gemeinsamer Flächennutzungsplan
nach § 204 (1) BauGB

für die Städte Neuhaus am Rennweg und Lauscha

Betr.: Gemeinsamer Flächennutzungsplan für die Städte
Neuhaus am Rennweg und Lauscha

Hier: Beschluss zum Flächennutzungsplan

Bezug: Flachennutzungsplan in der Fassung vom Januar
2008

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Gemeinsamen Flächennutzungsplan
für die Städte Neuhaus am Rennweg und Lauscha in der Fassung
vom Januar 2008.

Die Begründung und der Umweltbericht in der Fassung vom
Januar 2008 werden gebilligt

Der Bürgermeister wird beauftragt, den Flächennutzungsplan
gemäß § 6 Abs. 1 BauGB zur Genehmigung vorzulegen und die
Erteilung der Genehmigung alsdann gemäß § 6 Abs. 5 BauGB
ortsüblich bekannt zu machen. 

Dabei ist anzugeben, wo der Plan mit Begründung und Umwelt-
bericht während der Dienststunden eingesehen und über deren
Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Begründung:

Der Entwurf vom September 2007 wurde abschließend überarbei-
tet. Eine erneute Offenlegung und Behördenbeteiligung war nicht
erforderlich. Die Aufstellung des Flächennutzungsplanes erfolgte
gemäß den Vorschriften des Bausgesetzbuches in folgenden Ver-
fahrensschritten.
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Der Stadtrat der Stadt Lauscha hat in seiner
öffentlichen Sitzung am 3. Dezember 2007

folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 04/155/07
Überplanmäßige Ausgaben und Einnahmen im Abschnitt
48300

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die als Anlage beigefüg-
ten überplanmäßigen Ausgaben und Einnahmen im Abschnitt
48300 – Vollzug des Thüringer Erziehungsgeldes.

Beschluss-Nr. 04/161/07
Überplanmäßige Ausgabe HHST 81500.71500

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die überplanmäßige
Ausgabe der HHST 81500.71500 – Verlustausgleich Wasserwerk
Lauscha – in Höhe von 120.200 Euro.

Die Deckung soll über eine Minderzuführung zum Vmh (HHST
91000.8600) erfolgen.

Beschluss-Nr. 04/163/07
Überplanmäßige Ausgaben diverse Rückbauarbeiten

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die überplanmäßigen
Ausgaben der HHST 88000.5000 in Höhe von 26.000 Euro und
der HHST 75020.5000 in Höhe von 3.000 Euro.

Die Deckung erfolgt gemäß Anlage über Mehreinnahmen und
Minderausgaben.

Beschluss-Nr. 04/165/07
Beschluss zum Beitritt der Stadt Steinach zur Kommunalen
Arbeitsgemeinschaft „Neuhaus am Rennweg/Lauscha“

1. Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, gemäß der Verein-
barung über die Gründung einer Kommunalen Arbeitsgemein-
schaft (KAG) „Neuhaus am Rennweg/Lauscha“ § 2 (2), die
Stadt Steinach in die Kommunale Arbeitsgemeinschaft „Neu-
haus am Rennweg/Lauscha“ aufzunehmen.

2. Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, die Vereinbarung
über die Gründung einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft
„Neuhaus am Rennweg/Lauscha“ den neuen Rahmenbedin-
gungen anzupassen. Der Bürgermeister wird beauftragt, die in
Anlage 1 beigefügte Neufassung der KAG-Vereinbarung zu
unterzeichnen.

3. Die  KAG soll gemäß der Richtlinie zur Förderung der Regio-
nalentwicklung vom 12. Dezember 2006 (Thür. Staatsanzeiger
Nr. 1/2007, S. 7-10) beim Thüringer Landesverwaltungsamt
umgehend Zuwendungen (70 % der förderfähigen Ausgaben)
für die Umsetzung des regionalen Maßnahmekatalogs 2008
der Städtekooperation zwischen Neuhaus am Rennweg,
Lauscha und Steinach beantragen (s. Anlage 2).

4. Mit der Umsetzung des regionalen Maßnahmekatalogs 2008
der Städtekooperation zwischen Neuhaus am Rennweg,
Lauscha und Steinach wird das externe Fachbüro beauftragt,
welches 2006 bis 2007 das regionale Maßnahmekonzept für
die Städtekooperation „Neuhaus am Rennweg/Lauscha“
erarbeitet hat.

Beschluss-Nr. 04/115/07
Satzung der Stadt Lauscha über die Erhebung von Beiträgen
für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen
(Erschließungsbeitragssatzung)

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Satzung der Stadt
Lauscha über die Erhebung von Beiträgen für die erstmalige Her-
stellung von Erschließungsanlagen (Erschließungsbeitrags-
satzung).

Beschluss-Nr. 04/169/07
Gemeindliches Einvernehmen zum Bauvorhaben der Firma
ComAW GmbH, Alter Postweg 60-62, 32257 Bünde, Errich-
tung von zwei doppelseitigen Pfostenwerbetafeln zum wech-
selnden Plakatanschlag und einer dreiseitigen Zaunanlage
1,50 m hoch auf dem Grundstück in Lauscha, Gemarkung
Ernstthal, Flurstück 502/2.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha lehnt das gemeindliche Einverneh-
men zum Bauvorhaben der Firma ComAW GmbH, Alter Postweg
60 - 62, 32257 Bünde, Errichtung von zwei doppelseitigen Pfo-
stenwerbetafeln zum wechselnden Plakatanschlag und einer drei-
seitigen Zaunanlage 1,50 m hoch auf dem Grundstück Flurstück
502/2 der Gemarkung Ernstthal ab. 

Der Beschlussvorschlag wurde abgelehnt.

Beschluss-Nr. 04/157/07
Bildung eines Museumsbeirates

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt:

1. Zur Unterstützung der Arbeit des Museums für Glaskunst
Lauscha wird ein Museumsbeirat gebildet.

2. Der Museumsbeirat berät die Leitung des Museums bei der
Auswahl

- möglicher Forschungsschwerpunkte,
- künftiger Sammlungsschwerpunkte und Arbeitsgebiete,
- von Kooperationen.

Weiterhin koordiniert der Museumsbeirat die Zusammenar-
beit mit dem Förderkreis des Museums für Glaskunst Lauscha
e.V.

3. Der Museumsbeirat wird durch den Stadtrat der Stadt Lauscha
für die Dauer der kommunalen Wahlperiode berufen. 

Der Beirat besteht aus drei Mitgliedern, dies sind der Vorsit-
zende, der Stellvertreter und ein weiteres Mitglied. Der Beirat
ist ehrenamtlich tätig. Der Museumsbeirat tagt nach Erforder-
nis, in der Regel zweimal jährlich. Für die Sitzungen des
Museumsbeirates gilt die Geschäftsordnung der Stadt Lauscha
analog. 

An den Sitzungen des Museumsbeirates können der Bürger-
meister der Stadt Lauscha und der Leiter des Museums für
Glaskunst teilnehmen.

4. Für die Berufung der Mitglieder des Museumsbeirates besteht
das Vorschlagsrecht des Fördervereins Museum für Glaskunst
Lauscha e.V., des Thüringer Museumsverbandes e.V. sowie
des Stadtrates der Stadt Lauscha für jeweils ein Mitglied.

Beschluss-Nr. 04/180/07
Aufhebungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Lauscha hebt den Beschluss des Stadtrates
vom 20. August 2007, Beschluss-Nr. 04/113/07 auf.

Beschluss-Nr. 04/181/07
Abwägungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Lauscha nimmt Kenntnis von den Stellung-
nahmen der Träger öffentlicher Belange sowie der Bürgerbeteili-
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gung vom 16. August 2007 und bestätigt die Abwägung gemäß
Anlage.

Das Ergebnis der Abwägung wird im Satzungsverfahren berück-
sichtigt. 

Beschluss-Nr. 04/182/07
Gestaltungssatzung

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Gestaltungssatzung
für das Sanierungsgebiet „Stadtkern Lauscha“.

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der
Stadt Lauscha hat in seiner öffentlichen Sitzung
am 21. Januar 2008 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 04/06/08
Widerspruch gegen den Gebührenbescheid zur Straßenober-
flächenentwässerung OT Ernstthal

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der Stadt Lauscha berät
über den Widerspruch gegen den Gebührenbescheid für die
Straßenoberflächenentwässerung für das Jahr 2007 und empfiehlt
dem Stadtrat dessen Zustimmung.

Beschluss-Nr. 04/08/08
Sonderausstellungen des Museums für Glaskunst im Jahr
2008

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der Stadt Lauscha befür-
wortet die Durchführung der in der Anlage aufgeführten Sonder-
ausstellungen für das Jahr 2008 und empfiehlt dem Stadtrat die
Beschlussfassung vorbehaltlich der Finanzierbarkeit. 

Der Eigenmittelanteil der Stadt Lauscha soll 5.500 Euro nicht
übersteigen.

Beschluss-Nr. 04/09/08
Bauvorhaben „Trennkanalisation Köppleinstraße“

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss berät über die Durch-
führung des Bauvorhabens „Kanalisation Lauscha, Trennkana-
lisation Köppleinstraße“ und empfiehlt dem Stadtrat der Stadt
Lauscha die Beschlussfassung zur Durchführung des Vorhabens.

Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind im Wirtschafts-
plan 2008 zu schaffen.

Beschluss-Nr. 04/10/08
Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss berät über die Abstim-
mung zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie vom
5. Dezember 2007, nimmt diese zustimmend zur Kenntnis und
empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Lauscha die Beschlussfassung.

Bezüglich des Anschlusses des Ortsteiles Ernstthal an die Kläran-
lage Lauscha ist das Einvernehmen mit dem Aufgabenträger
Zweckverband Rennsteigwasser herzustellen. Die Beschluss-
fassung steht unter diesem Vorbehalt.

Beschluss-Nr. 04/11/08
Abwasserbeseitigungskonzeption der Stadt Lauscha

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss berät die Änderung der
Abwasserbeseitigungskonzeption (ABK) der Stadt Lauscha vom

16. Oktober 2007 gemäß Anlage (Anlage 2, Seiten 2 - 7 der ABK)
und empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Lauscha die Beschluss-
fassung.

Beschluss-Nr. 04/12/08
Jahresabschluss des Eigenbetriebes WWL zum 31. Dezember
2006

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss berät den Jahresab-
schluss des Eigenbetriebes Wasserwerk Lauscha zum 31. Dezem-
ber 2006 und empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussfassung:

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wird mit einer
Bilanzsumme von 11.577.440,27 Euro und einem Jahresver-
lust von 182.996,75 Euro festgestellt. 

Am Jahresergebnis sind die Betriebszweige wie folgt beteiligt:

Betriebszweig Trinkwasserversorgung - 52.912,21 Euro

Betriebszweig Abwasserentsorgung - 130.084,54 Euro

2. Der Jahresverlust 2006 i.H.v. 182.996,75 Euro wird zusam-
men mit dem bereits entstandenen Verlustvortrag i.H.v.
505.446,75 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Lagebericht der Werkleitung wird gebilligt.

4. Der Werkleitung wird für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung
erteilt.

Beschluss-Nr. 04/25/08
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2008

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der Stadt Lauscha berät
über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2008 und gibt dem Stadtrat die Empfehlung der
Beschlussfassung.

Beschluss-Nr. 04/26/08
Finanzplan der Stadt Lauscha

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der Stadt Lauscha berät
über den Finanzplan sowie das als Anlage beigefügte Investitions-
programm für das Jahr 2008 und Folgejahre und empfiehlt dem
Stadtrat der Stadt Lauscha die Beschlussfassung.

Beschluss-Nr. 04/35/08
Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes Wasserwerk
Lauscha

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss berät über den Wirt-
schaftsplan 2008 des Eigenbetriebes Wasserwerk Lauscha und
empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Lauscha die Beschlussfassung.

Beschluss-Nr. 04/44/08
Zuschussgewährung zur Betreibung der Turnhalle

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der Stadt Lauscha berät
über die Zuschusshöhe für das Jahr 2008 an den Sportverein
Lauscha e.V. und empfiehlt dem Stadtrat, diese auf 9.600,00 Euro
vorläufig festzusetzen. 

Die endgültige Zuschusshöhe wird nach der Abrechnung des Jah-
res 2008 festgestellt.

Beschluss-Nr. 04/46/08
Abwägungsbeschluss zum Flächennutzungsplan

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss berät über den als Anla-
ge beigefügten Abwägungsbeschluss zum Flächennutzungsplan
und empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussfassung.
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Beschluss-Nr. 04/47/08
Beschluss zum Flächennutzungsplan

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss der Stadt Lauscha berät
über den als Anlage beigefügten Beschluss zum Flächennutzungs-
plan – Feststellungsbeschluss und empfiehlt dem Stadtrat die
Beschlussfassung.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha hat in seiner
öffentlichen Sitzung am 28. Januar 2008

folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 04/06/08
Widerspruch gegen den Gebührenbescheid zur Straßenober-
flächenentwässerung OT Ernstthal

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den Widerspruch gegen
den Gebührenbescheid für die Straßenoberflächenentwässerung
für das Jahr 2007.

Beschluss-Nr. 04/08/08
Sonderausstellungen des Museums für Glaskunst im Jahr
2008

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Durchführung der in
der Anlage aufgeführten Sonderausstellungen für das Jahr 2008
vorbehaltlich der Finanzierbarkeit.

Der Eigenmittelanteil der Stadt Lauscha soll 5.500 Euro nicht
übersteigen.

Beschluss-Nr. 04/09/08
Bauvorhaben „Trennkanalisation Köppleinstraße“

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Durchführung des
Bauvorhabens „Kanalisation Lauscha, Trennkanalisation Köpp-
leinstraße“. Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind im
Wirtschaftsplan 2008 zu schaffen.

Beschluss-Nr. 04/10/08
Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Kenntnisnahme der
Abstimmung zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie
vom 5. Dezember 2007.

Bezüglich des Anschlusses des Ortsteiles Ernstthal an die Klär-
anlage Lauscha ist das Einvernehmen mit dem Aufgabenträger
Zweckverband Rennsteigwasser herzustellen. Die Beschluss-
fassung steht unter diesem Vorbehalt.

Beschluss-Nr: 04/11/08
Abwasserbeseitigungskonzeption der Stadt Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Änderung der
Abwasserbeseitigungskonzeption (ABK) der Stadt Lauscha vom
16. Oktober 2007 gemäß Anlage (Anlage 2, Seiten 2 - 7 der ABK).

Beschluss-Nr. 04/12/08
Jahresabschluss des Eigenbetriebes WWL zum 31. Dezember
2006

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den Jahresabschluss des
Eigenbetriebes Wasserwerk Lauscha zum 31. Dezember 2006.

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wird mit einer
Bilanzsumme von 11.577.440,27 Euro und einem Jahresver-
lust von 182.996,75 Euro festgestellt. 

Am Jahresergebnis sind die Betriebszweige wie folgt beteiligt:

Betriebszweig Trinkwasserversorgung -   52.912,21 Euro

Betriebszweig Abwasserentsorgung - 130.084,54 Euro

2. Der Jahresverlust 2006 i.H.v. 182.996,75 Euro wird zusam-
men mit dem bereits entstandenen Verlustvortrag i.H.v.
505.446,75 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Lagebericht der Werkleitung wird gebilligt.

4. Der Werkleitung wird für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung
erteilt.

Beschluss-Nr. 04/25/08
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2008

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Haushaltssatzung
und den Haushaltsplan nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2008.

Beschluss-Nr. 04/26/08
Finanzplan der Stadt Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den Finanzplan sowie
das als Anlage beigefügte Investitionsprogramm für das Jahr 2008
und Folgejahre.

Beschluss-Nr. 04/35/08
Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes Wasserwerk
Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den Wirtschaftsplan
2008 des Eigenbetriebes Wasserwerk Lauscha.

Beschluss-Nr. 04/44/08
Zuschussgewährung zur Betreibung der Turnhalle

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, die Zuschusshöhe für
das Jahr 2008 an den Sportverein Lauscha e.V auf 9.600,00 Euro
vorläufig festzusetzen.

Die endgültige Zuschusshöhe wird nach der Abrechnung des
Jahres 2008 festgestellt.

Beschluss-Nr. 04/46/08
Abwägungsbeschluss zum Flächennutzungsplan

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den als Anlage bei-
gefügten Abwägungsbeschluss zum Flächennutzungsplan.

Beschluss-Nr. 04/47/08
Beschluss zum Flächennutzungsplan

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den beigefügten
Beschluss zum Flächennutzungsplan – Feststellungsbeschluss.

Die nächste Ausgabe der 

Lauschaer Zeitung
erscheint am 7. März 2008.

Redaktionsschluss ist der 27. Februar 2008.

ENDE AMTLICHER TEIL


